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Amtsblatt
Dettenhausen Donnerstag, 19. Mai 2022

Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zu der am Dienstag, 24.05.2022, 
19:00 Uhr in der Schönbuchhalle/Festhalle, 
stattfindenden Sitzung des Gemeinderates
Für den öffentlichen Teil der Sitzung ist folgende Tages-
ordnung vorgesehen:

1. Einwohnerfragestunde
2. Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen 

Sitzung gefassten Beschlüsse
3. Vorstellung Sophienpflege, Arbeit Herr Tränkner, 

Frau Urban
4. Sanierung Bismarckstraße

- Beschluss über die Gestaltung
- Beschluss über eine Versorgungsstation
- Beschluss über die Errichtung einer E-Ladestation
- Beschluss über das Verlegen von Lehrrohren

5. Vergabe Friedhofswege
6. Sanierung Grundschule Dettenhausen

- Beschlussfassung über Honorarangebote
7. Projektteam Schule

- Bildung eines projektbegleitenden Ausschusses
8. Kooperationsverlag mit der Deutschen Glasfaser

- Beschlussfassung
9. Anschluss des Gebäude Bismarckstraße 7 (Rathaus) 

an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Tübingen
10. Entgeltumwandlung für das Fahrradleasing
11. Bauantrag für den Anbau an ein bestehendes 

Wohnhaus, Dachaufbau und Gaubenverlängerung 
auf dem Grundstück Flst. Nr. 3208/45, Stellestra-
ße 18
- Beschlussfassung

12. Bauantrag für die Errichtung einer Funksende- und 
Empfangsanlage für das Vodafone Mobilfunknetz 
und Mobilfunkdienste privater Netzbetreiber auf 
dem Grundstück Flst. Nr. 3210/1, Außenbereich
- Beschlussfassung

13. Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „See-
gärten III“, Weil im Schönbuch
- Beteiligung Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB

14. Mitteilungen der Verwaltung
15. Anfragen durch die Gemeinderäte

Erläuterungen:

TOP 3:
Bei der Sanierung der Bismarckstraße soll über die 
Gestaltung, die Errichtung einer Versorgungssation und 
einer E-Ladestation sowie über die Verlegung von Leer-
rohren beschlossen werden. In der Sitzung wird Dominik 
Walter vom Ingenieurbüro Walter anwesend sein.

TOP 5:
Das Ingenieurbüro Walter wurde mit der Ausschreibung 
über die Sanierung der Wege bzw. der Wegegestaltung 
für das neue Grabfeld A beauftragt. In der Sitzung wird 
Herr Walter die Ausschreiungsergebnisse und den Ab-
laufplan vorstellen.
Die dafür notwenigen Haushaltsmittel wurden bereits im 
Haushaltsplan 2022 berücksichtigt.

TOP 6:
Der Gemeinderat beschließt über die Vergabe von ver-
schiedenen Honorarangeboten für die Sanierung der 
Grundschule Dettenhausen.

TOP 7:
Für die Sanierung der Grundschule soll ein projektbeglei-
tender Ausschuss gebildet werden.

TOP 9:
Der Gemeinderat beschließt über den Anschluss der 
Bismarckstraße 7 (Rathaus) an das Fernwärmenetz der 
Stadtwerke Tübingen.

Top 10:
Der Gemeinderat beschließt über die Einführung einer 
Entgeltumwandlung für das Fahrradleasing für Beschäf-
tigte der Gemeindeverwaltung.

Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung herzlich eingela-
den.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Thomas Engesser
Bürgermeister

Mitteilungen der Verwaltung

N A C H R U F
Die Gemeinde Dettenhausen trauert um Frau Prof. Dr.

Ursula Lehr
die am 25. April 2022 im Alter von 91 Jahren ver-
storben ist.

Prof. Dr. Ursula Lehr war von 1988 bis 1991 Bundes-
ministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesund-
heit, Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenorganisationen (BAGSO) von 2009 bis 2015 
sowie Inhaberin des Lehrstuhls für Gerontologie an 
der Universität Heidelberg. Sie war die Ideengeberin 
für die Institution „Haus im Park“, wobei das Haus 
im Park in Dettenhausen zu ihren frühesten Projek-
ten zählte.

Getreu des von ihr vertretenen Grundsatzes „den 
Jahren Leben zu geben – und nicht nur dem Leben 
Jahre“ hat sich Ursula Lehr stets für ein würdiges 
und aktives Älterwerden im Wandel der Zeit einge-
setzt und mit ihren Ideen in starkem Maße dazu 
beigetragen, dass unser Haus im Park in der heu-
tigen Form existiert. Daher wird das Haus im Park 
Dettenhausen und unsere Gemeinde ihr stets ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Thomas Engesser
Bürgermeister

Bitte denken Sie an die recht-
zeitige Übermittlung Ihrer 
Bild- und Textbeiträge.

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN
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Informationen aus dem Rathaus

Vorverlegter Redaktionsschluss  
in KW 21
Aufgrund des Feiertages „Christi Himmelfahrt“ wird 
der Redaktionsschluss um einen Tag vorverlegt. Um 
die pünktliche Herstellung zu gewährleisten, muss der 
Redaktionsschluss vorverlegt werden auf

Montag, 23.05.2022

Redaktionsschluss ist um 11:00 Uhr im Rathaus. Bitte 
stellen Sie Ihre Manuskripte rechtzeitig in artikelstar 
4.1 ein.

Ihre Amtsblatt-Redaktion

Foto: FooTToo/iStock/Thinkstock

Elektronische Fahrgastinformation an 
Bushaltestellen in Betrieb genommen
An den vier Bushalte-
stellen im Bereich der 
Tübinger Straße und 
der Stuttgarter Straße 
(Landesstraße L 1208) 
sowie an der Bushal-
testelle beim Bahnhof 
wurde die elektroni-
sche Fahrgastinfor-
mation in Betrieb genommen. Durch die eingesetzten 
Bildschirme (sogenanntes DFI Light-System) können sich 
Fahrgäste über ankommende Buslinien, deren Ankunfts-
zeit sowie über gegebenenfalls vorkommende Abwei-
chungen vom Fahrplan informieren.

Corona-Regeln in den  
gemeindeeigenen Einrichtungen
Ab sofort wird die Pflicht zum Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes in den gemeindeeignen Einrichtungen 
in eine Empfehlung umgewandelt.
3G-Nachweise werden beim Zutritt ebenfalls nicht 
mehr kontrolliert.
Bitte beachten Sie, dass der Rathausbesuch weiterhin 
nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist.

Maßnahmen gegen den  
Eichenprozessionsspinner
Besprühungsaktion voraussichtlich am Donnerstag, 
19.05.2022
Leider ist auch in diesem Jahr wieder mit einem Be-
fall der Eichen durch den Eichenprozessionsspinner zu 
rechnen. Anstatt Bäume zu fällen hat der Gemeinderat 
beschlossen, die in Frage kommenden Eichen auf den 
Gemeindegrundstücken mit einem spezifisch wirksamen 
Extrakt besprühen zu lassen und dadurch den Eichen-
prozessionsspinner zu bekämpfen.

Besprühungsaktion am Donnerstag, 19.05.2022
Die Gemeindeverwaltung lässt die Besprühung der Eichen 
an der Bebenhäuser Straße, im Gewerbegebiet Breit-
wasen, auf dem Sportgelände, am Lehrweg und beim 
Hochbehälter Hardt durch die Fachfirma Der Puschmann 
GmbH, 73269 Hochdorf bei Plochingen durchführen. 

Die diesjährige Besprühungsaktion wird am 19.05.2022 
stattfinden. Bei Regen oder ungünstigen Witterungsver-
hältnissen wird die Aktion verschoben. Über den neuen 
Termin werden wir kurzfristig auf www.dettenhausen.de 
informieren.
Seit dem trockenen Som-
mer im Jahr 2003 hat sich 
der Eichenprozessionsspin-
ner verstärkt vermehrt und 
verbreitet. Die Weibchen 
bevorzugen zur Eiabla-
ge freistehende besonnte 
Eichen. Der ökologische 
Schaden, den der Falter 
verursacht, ist vergleichs-
weise gering, da es nur 
selten zum Kahlfraß ganzer Baumbestände kommt. Eine 
gesundheitliche Gefährdung in besonderem Maße geht 
jedoch von den sogenannten Brennhaaren der Raupen 
ab dem 3. Entwicklungsstadium aus. Diese Haare ha-
ben Widerhaken, sind hohl und enthalten das Nesselgift 
Thaumetopoein. Bei Beunruhigung der Raupen brechen 
sie ab und werden über weite Strecken verteilt. Sie 
bohren sich bevorzugt an dünnen, feuchten Hautstellen 
ein und lösen eine Überempfindlichkeitsreaktion des Im-
munsystems aus. Die Schwere der Auswirkung ist von 
Mensch zu Mensch verschieden.
Die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner erfolgt 
mit vergleichsweise geringem Aufwand idealerweise vor 
dem Ausbilden der Brennhaare, also während der Fres-
sphase des ersten und zweiten Larvenstadiums ca. von 
Mitte April bis Mitte Mai.
Die betroffenen Bäume werden mit einem spezifisch 
wirksamen Extrakt von Bacillus thuringiensis sv kurstaki, 
einem natürlich vorkommenden Bakterienstamm, einge-
sprüht. Die enthaltenen Sporen und Endotoxine werden 
von den Raupen beim Blätterfraß aufgenommen und 
wirken besonders bei den jungen Raupen, da der Effekt 
dosisabhängig ist, tödlich. Das biologische Behandlungs-
mittel stellt keine Gefährdung für Menschen, Warmblüter, 
Fische und Bienen dar. Während der Besprühung sollte 
man sich jedoch nicht im direkten Umfeld des besprüh-
ten Baumes aufhalten. Das Fachpersonal wird darauf 
auch vor Ort ggf. hinweisen.

Entsorgung Wochenblatt
Wieder einmal wurde das 
Wochenblatt entlang der 
L1208 entsorgt. Der Verlag 
wäre sehr daran interes-
siert, wer der Verursacher 
oder die Verursacherin ist. 
Sollten Sie Beobachtungen 
gemacht haben, so teilen 
Sie uns diese bitte per 
E-Mail an anita.bruessel@ 
dettenhausen.de mit.

Verkehrssituation Talstraße durch  
Gespräche gelöst
Die Gemeinde Dettenhausen bedankt sich bei den An-
liegern der Talstraße für deren Verständnis bei der Auf-
lösung von zwei Engstellen im Bereich der Talstraße. 
Durch Gespräche des Ordnungsamtes mit den beteiligten 
Bürgern konnte erreicht werden, dass diese Engstellen 
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komplett aufgelöst und bislang nicht mehr aufgetreten 
sind. In den Engstellen kam es bis dato regelmäßig zu 
massiven Durchfahrtsproblemen für größere Fahrzeuge 
aller Art (z.B. auch Fahrzeuge der sogenannten Blau-
lichtfamilie und Müllentsorgungsfahrzeuge).
Aufgrund dieser hervorragenden Einsicht und der seithe-
rigen „Parkdisziplin“ konnte bislang auf eine Beschilde-
rung komplett verzichtet werden, was die Gemeindever-
waltung sehr begrüßt.

Verantwortungsbewusste  
Hundehaltung leicht gemacht
Klagen über Hundekot auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen, in öffentli-
chen Grünanlagen und auf Spielplätzen sind ein leidi-
ges Thema, aber leider immer wieder aktuell. Auf die 
damit verbundene Problematik und die damit verbun-
denen Gefahren haben wir schon öfters hingewiesen. 
Seit längerem bieten wir eine Lösung an.
Um den Hundehaltern 
bei der ordnungsge-
mäßen Beseitigung des 
„großen Geschäfts“ ihrer 
vierbeinigen Lieblinge zu 
helfen, sind an verschie-
denen Stellen auf unse-
rer Gemarkung „Hunde-
toiletten“ aufgestellt.
Bei den „Hundetoiletten“ handelt es sich um kleine 
Container, denen Hundekotbeutel entnommen werden 
können. Mit den Beuteln, in die wie in einen Hand-
schuh hineingegriffen werden kann, können dann mit 
geschützter Hand die Exkremente des Hundes aufge-
griffen und der Hundekotbeutel dann in die „Hunde-
toilette“ entsorgt werden.
Wir bitten die Hundehalter, die „Hundetoiletten“ für 
die „großen Geschäfte“ ihrer Vierbeiner zu benutzen.
Kommen Sie damit auch den Bitten der Landwirte 
nach, landwirtschaftlich genutzte Flächen nicht als 
Hundeklos zu missbrauchen. Dies gebieten der Res-
pekt gegenüber fremdem Eigentum und auch hygie-
nische Gründe. Denn Hundekot auf den Wiesen und 
dann im Futter kann zu Erkrankungen des Viehbe-
standes der Landwirte führen.

Beflaggung am 23.05.2022
Am 23.05., dem Jahrestag der Verkündigung des 
Grundgesetzes im Jahre 1949, wird am Rathaus die 
Bundesflagge gehisst.

Grundsteuerreform:  
Informationsschreiben an private  
Grundstückseigentümer werden  
verschickt - Unterstützung bei der  
Steuererklärung
Die Steuererklärung für die Grundsteuer rückt näher: Ab 
dem 1. Juli 2022 kann sie bequem über ELSTER elek-
tronisch abgegeben werden. Daher beginnt die baden-
württembergische Finanzverwaltung am Montag, 16. Mai 
2022, mit dem Versand der Informationsschreiben an die 
privaten Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstü-
cken. Die Aktion dauert voraussichtlich bis Ende Juni.
Die Schreiben sollen die Bürgerinnen und Bürger bei 
ihrer Grundsteuererklärung, auch „Feststellungserklärung“ 
genannt, unterstützen. Darin stehen relevante Informa-
tionen und Modalitäten: So beinhalten die Schreiben 
konkrete Angaben zum jeweiligen Grundstück - wie bei-
spielsweise das Aktenzeichen. Zudem informieren sie 
darüber, wo die weiteren erforderlichen Daten für die 
Feststellungserklärung - wie Grundstücksgröße und Bo-
denrichtwerte - zu finden sind: nämlich auf der zentralen 
Internetseite zur Grundsteuerreform unter www.grund-
steuer-bw.de. Um die Erklärung zu erstellen, reichen bei 
den meisten Grundstücken diese Informationen aus. Die 
Frist zur Abgabe der Feststellungserklärung endet am 
31. Oktober 2022.
Ausführliche Informationen liefern neben der Landesseite 
www.grundsteuer-bw.de auch die FAQ zur Grundsteuer 
auf der Webseite des Finanzministeriums. Erklärvideos 
gibt es ebenfalls unter www.grundsteuer-bw.de. Fragen, 
auch zu Grundsteuermodellen anderer Bundesländer, be-
antwortet rund um die Uhr ein Steuerchatbot unter www.
steuerchatbot.de. Darüber hinaus helfen die örtlichen Fi-
nanzämter bei Fragen weiter - sowohl über ein Kontakt-
formular als auch telefonisch oder in vorher vereinbarten 
Sprechstunden: Die Kontaktdaten stehen unter https://
kontakt.fv-bwl.de. Für die Ermittlung der Bodenrichtwerte 
und deren Veröffentlichung ist der Gutachterausschuss 
der jeweiligen Kommune zuständig.
Weitere Informationen:
Die Reform der Grundsteuer wurde aufgrund einer Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2018 
notwendig: Demnach ist die bisherige Einheitsbewertung 
nicht mehr verfassungskonform. Für die Umsetzung des 
neuen Landesgrundsteuergesetzes ist eine umfassende 
Neubewertung aller Grundstücke sowie land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe notwendig.

Die Landesanstalt für Umwelt  
Baden-Württemberg informiert:

Kartierungen von Tieren, Pflanzen und 
Lebensraumtypen
In unserer Gemeinde werden ab April bis Ende Novem-
ber 2022 Kartierungen von Arten und Lebensraumtypen 
der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie sowie weiteren 
Tieren und/oder Pflanzen durchgeführt. Dabei wird un-
sere Gemeindefläche nicht flächendeckend untersucht. 
Vielmehr erfolgen die Untersuchungen auf wenigen 
Stichprobenflächen, überwiegend im Außenbereich unse-
rer Gemeinde. Ziel ist es, langfristig die Qualität von Le-
bensräumen bzw. das Vorkommen und Bestandstrends 
von Tier- und Pflanzenarten zu erfassen.
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Foto: RugliG/iStock/Thinkstock

Die Untersuchungen erfolgen im Auftrag der Landesan-
stalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW. Eine Zuord-
nung von Ergebnissen zu Grundstückseigentümerinnen 
und -eigentümern oder Bewirtschaftenden findet bei der 
Erfassung und Auswertung der Kartierungen nicht statt. 
Es werden auch keine dauerhaften Markierungen auf der 
Fläche vorgenommen und keine neuen Schutzflächen 
abgegrenzt.
Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierenden 
als Beauftragte der LUBW grundsätzlich erlaubt, Grund-
stücke ohne vorherige Anmeldung zu betreten (§ 52 
Naturschutzgesetz). Die Kartierenden betreten nur offe-
ne Landschaft und Wald im Außenbereich bzw. nutzen 
das vorhandene Wegenetz. Fest umzäunte Privatgärten 
werden ohne Zustimmung nicht betreten. Die von der 
LUBW beauftragten Personen haben eine Kartierbeschei-
nigung, die sie im Gelände mit sich führen.
Bei den Kartierungen werden in jedem Fall die geltenden 
Vorgaben zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-
Virus eingehalten.

Herzlichen Glückwunsch

Frau Magda Herta Kraft vollendet am 21.05.2022 ihr 73. 
Lebensjahr.

Herr Stefan Horvath vollendet am 22.05.2022 sein 77. 
Lebensjahr.

Frau Maria Elisabeth Drewniok vollendet am 25.05.2022 
ihr 95. Lebensjahr.

Wir gratulieren unseren Jubilaren - auch denen, die nicht 
genannt sein wollen - sehr herzlich zu ihrem Ehrentag 
und wünschen ihnen allen Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.

Thomas Engesser
Bürgermeister

Foto: LFeddes/iStock/GettyImagesPlus

Fundsachen

Mobiltelefon
Kinderarmband

Nähere Informationen erhalten Sie beim Melde- und 
Passamt im Rathaus, Telefon 07157/126-35 oder 126-36.

Notdienste
Notrufnummern und Notfalldienste
Notrufnummern
Polizei 110
Notruf (Feuerwehr u. Rettungsdienst/Notarzt) 112

Ärztlicher Notfalldienst

Wochenende/Feiertag:
Freitag 16-23 Uhr, Vorfeiertag 19-23 Uhr, Samstag/
Sonntag/Feiertag 8-23 Uhr ist die Notfallpraxis an 
der Filderklinik besetzt. Begeben Sie sich bitte ohne 
Voranmeldung dorthin: Im Haberschlai 7, Filderstadt-
Bonlanden. Sie benötigen für den Notdienst Ihre 
Krankenversicherungskarte.

Wegbeschreibung zur Filderklinik ab Dettenhausen
In Waldenbuch bei der Tankstelle rechts nach Nürtin-
gen, Ausschilderung zur Burkhardtsmühle folgen, dort 
links nach Filderstadt-Plattenhardt, am Ortseingang 
von Filderstadt-Plattenhardt geradeaus, Klinik auf der 
rechten Seite.

Montag bis Donnerstag
gilt für alle Notfälle ab 19 Uhr die Vermittlung über 
die Leitstelle unter Tel. 116 117.
Für dringende Hausbesuche erreichen Sie zur Ver-
mittlung des Hausbesuchs die Leitstelle des DRK 
ebenfalls unter der Telefonnummer 116 117.
In lebensbedrohlichen Fällen alarmieren Sie bitte 
den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Vermittlung der zuständigen Notfallpraxis 116 117
Krankentransporte
07071 19222

Zahnärztlicher Notdienst
Zu erfragen unter Tel.-Nr. 116 117

Kinderärztlicher Notdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
und in der Kinderklinik, Kreiskrankenhaus Böblingen
Montag bis Freitag ab 19.30 Uhr
Samstag ab 9.00 Uhr (keine Voranmeldung)

Diakoniestation
Diensthabende Pflegefachkraft, Telefon 6697-300

Polizeiposten und Freiwillige Feuerwehr
Polizeiposten Dettenhausen 07157 535220
Polizeirevier Tübingen 07071 972-8660
Feuerwehrkommandant M. Burkhardt 07157 9897083
Stv. FW-Kommandant D. Bauer 07157 7055679
Stv. FW-Kommandant H. Mögle 07157 532089

Störungsdienste

Gas
EnBW 0711 28944250

Wasserrohrbruch
Zweckverband
Ammertal-Schönbuchgruppe 0800 8151815
(Entstörungsdienst 24-Std.-Service)

Stromausfall
Stadtwerke Tübingen 07071 157-111
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Gemeindebücherei

Foto: flyparade/iStock/Getty Images Plus

Änderung der Öffnungszeiten !!!
In der Gemeindebücherei 
gelten ab 17. Mai 2022 
neue Öffnungszeiten!
Diese sind dienstags von 
16.00 - 18.00 Uhr im Bür-
gerhaus, Seiteneingang, in 
der Waldenbucher Straße.

Ein herzliches Willkommen an alle Leserinnen und Leser.

Sonstige Mitteilungen

Kostenfreie und unabhängige  
Erstberatung

Energieberatung  
im Rathaus
Noch freie Beratungstermine
Die Agentur für Klimaschutz bietet kostenlose und neu-
trale Erstberatungen von ausgebildeten Fachkräften zu 
Wärmedämmung und Heizungsanlagen auch in unserer 
Gemeinde an. Ratsuchende Bürgerinnen und Bürger er-
halten bei den Beratungsterminen eine erste Grobein-
schätzung der zu empfehlenden Maßnahmen, Hinweise 
zur Energieeinsparung und zu möglichen Förderungen 
sowie Tipps zur Umsetzung. Nutzen Sie diese Angebote!

Nächste Termine:
Dienstag, 31.05.2022
Dienstag, 07.06.2022

Terminvereinbarung:
Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH,
Frau Mohr - Tel.: 0 70 71 - 56 79 60 oder unter 
k.mohr@agentur-fuer-klimaschutz.de

Abfuhrtermine und Öffnungszeiten
Biotonne
Mittwoch, 01.06.2022
Donnerstag, 09.06.2022

Restmüll
Mittwoch, 25.05.2022
Donnerstag, 09.06.2022

Gelber Sack
Montag, 23.05.2022
Dienstag, 07.06.2022

Altpapier
Montag, 30.05.2022

Problemstoff- 
sammelstelle
Freitags 15:00 – 17:00 Uhr

Häckselgut-Lagerplatz
Di. 16:30 – 18:30 Uhr
Do. 16:30 – 18:30 Uhr
Sa. 09:00 – 16:00 Uhr

Müllwecker
Gerne informiert Sie der Abfallwirtschaftsbetrieb nach 
einer Registrierung auf www.abfall-kreis-tuebingen.de 
per E-Mail rechtzeitig vor der Leerung Ihrer Abfall-
behälter bzw. vor der Sammlung spezieller Abfälle.

Apothekennotdienst
Die Notdienstbereitschaft beginnt am angegebenen 
Tag um 8:30 Uhr morgens und endet um 8:30 Uhr 
am folgenden Tag. Außerhalb der gesetzlichen La-
denschlusszeiten beträgt die Notdienstgebühr 2,50 €. 
Kostenfreie Festnetz-Rufnummer: 0800 00 22833

Freitag, 13. Mai 2022
Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstr. 19, Böblingen, 
Tel.: 07031-2 52 23

Samstag, 14. Mai 2022
Atlas Apotheke, Hauptstr. 11, Dagersheim, 
Tel.: 07031-67 13 30
Linden-Apotheke, Hauptstr. 53, Weil im Schönbuch, 
Tel.: 07157-6 16 09

Sonntag, 15. Mai 2022
Paracelsus Apotheke, Postplatz 14, Böblingen, 
Tel.: 07031-2 50 43

Montag, 16. Mai 2022
Rotbühl-Apotheke, Leonberger Str. 29, Sindelfingen, 
Tel.: 07031-7 08 20
Apotheke am Eichle, Holzgerlinger Str. 3, Schönaich, 
Tel.: 07031-4 14 97 77

Dienstag, 17. Mai 2022
Apotheke 42, Poststr. 42, Böblingen, 
Tel.: 07031-20 43 60

Mittwoch, 18. Mai 2022
Stern-Apotheke im Stern Center, Mercedesstr. 12, 
Sindelfingen, Tel.: 07031-87 85 00
Flora-Apotheke, Hauptstr. 102, Weil im Schönbuch, 
Tel.: 07157-6 33 30

Donnerstag, 19. Mai 2022
Apotheke an der Schwabstraße, Schwabstr. 21, 
Böblingen, Tel.: 07031-22 40 85
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Aus anderen 
Ämtern/Institutionen

Landratsamt

Zensus 2022: Haushaltsbefragung startet
Von Mitte Mai bis Ende Juli werden vom statistischen 
Landesamt ausgewählte Personen durch Erhebungsbe-
auftragte für den Zensus 2022 befragt. Im Landkreis 
Tübingen sind das rund 15.000 Personen. Für die Städte 
Tübingen, Rottenburg und Mössingen sind eigene Erhe-
bungsbeauftragte im Einsatz.

Der Zensus ist eine statistische Erhebung, die ab dem 
Stichtag 15. Mai 2022 in ganz Deutschland durchge-
führt wird, er liefert verlässliche Bevölkerungszahlen für 
die Gemeinden, die Bundesländer und für Deutschland 
insgesamt. Diese Volkszählung findet alle zehn Jahre in 
ganz Deutschland statt, dabei geht es unter anderem 
um Fragen zum Wohnraum und zur Lebenssituation, zu 
Bildung, Ausbildung und Erwerbstätigkeit. Diese Infor-
mationen liefern wichtige Erkenntnisse, die in politische 
Entscheidungen, in Wirtschaft und Gesellschaft einflie-
ßen. Vor allem sind die Daten für die Gemeinden sehr 
wichtig, denn die staatlichen Gelder, die die Gemeinden 
von Bund und Land zur Finanzierung von Schulen, Kin-
dergärten, Pflegeheimen und weiteren Infrastrukturein-
richtungen bekommen, sind abhängig von den mit dem 
Zensus ermittelten Daten.

Zunächst finden die sogenannten Vorbegehungen statt. 
Dabei überprüfen die Erhebungsbeauftragten die per 
Zufallsverfahren ausgewählten Anschriften und kündigen 
den geplanten Befragungstermin durch den Einwurf ent-
sprechender Umschläge in die Briefkästen an. Danach 
finden dann die persönlichen Befragungen statt. Hierfür 
sind etwa 110 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte im 
Kreisgebiet unterwegs. Die Befragungen erfolgen an der 
Tür oder im Flur. Die Ehrenamtlichen wurden im Vorfeld 
sorgfältig ausgewählt, umfassend geschult und auf Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Sie weisen sich vor Beginn 
des Gesprächs mit einem offiziellen Ausweis aus. Ein 
Teil der Befragten erhält im Anschluss an das Gespräch 
zusätzlich noch persönliche Zugangsdaten zu einem On-
line-Fragebogen mit weiteren Fragen unter anderem zur 
Bildung, Erwerbstätigkeit und zum Beruf. Die Befragten 
sind zur Auskunft gesetzlich verpflichtet.

Wohnungseigentümer haben darüber hinaus im Rahmen 
des Zensus per Post einen Fragebogen vom Statisti-
schen Landesamt Baden-Württemberg erhalten.

Sämtliche gewonnenen Daten werden ausschließlich für 
statistische Zwecke erhoben und streng abgeschottet 
verwaltet. Es werden keine Daten an andere Verwal-
tungsstellen wie beispielsweise Meldebehörden, Polizei 
oder Finanzamt weitergegeben.

Die Zensus-Erhebungsstelle des Landratsamts Tübingen 
ist für Rückfragen per Mail zensus@kreis-tuebingen.de 
oder telefonisch unter 07071 207-5120 erreichbar.

Weitere Infos sind auf der Homepage des Landratsamtes 
Tübingen unter www.kreis-tuebingen.de unter der Rubrik 
„Zensus“ oder unter www.zensus2022.de zu finden.

Behindertengerechte Toiletten für  
Straßen- und Vereinsfeste
Der Frühling ist da und jeder freut sich auf die lang 
vermissten Straßen-, Garten- und Vereinsfeste. Eine Frei-
zeitbeschäftigung, der gerne auch Menschen mit Behin-
derung nachgehen. Für sie ist der Besuch von Festen 
häufig mit Schwierigkeiten verbunden, weil die vorhan-
denen Toiletten oftmals nicht behindertengerecht sind.
Daher bittet Silvia Pflumm, Kreisbehindertenbeauftragte 
im Landkreis Tübingen, Veranstalter darauf zu achten, 
dass auch Menschen mit Behinderung bei Festen mit 
dabei sein möchten. Sofern die vor Ort vorhandenen 
Toiletten keine behindertengerechte Form aufweisen, 
können problemlos behindertengerechte mobile Toiletten 
gemietet und aufgestellt werden. Für die Mehrkosten 
für barrierefreie mobile Sanitäranlagen gibt der Land-
kreis einen Zuschuss von 50 Prozent. Damit möchte der 
Landkreis auch bei Vereinen für Barrierefreiheit werben 
und sie dafür sensibilisieren. So kann jeder zur Inklusion 
von Menschen mit Behinderung beitragen.
Um den Zuschuss zu erhalten, ist ein formloser Antrag 
beim Landratsamt Tübingen per E-Mail an kbb@kreis-
tuebingen.de oder per Post an Silvia Pflumm, Wilhelm-
Keil-Str. 50, 72072 Tübingen einzureichen. Dieser sollte 
Name, Anschrift, Telefon und E-Mail-Adresse des Vereins 
beinhalten, sowie den Veranstaltungstermin, Angaben zu 
den Mehrkosten (Rechnungskopie) und die Bankverbin-
dung des Vereins. Für Auskünfte steht die Kreisbehin-
dertenbeauftragte unter der obigen Mailadresse oder Tel. 
07071 207-6181 gerne zur Verfügung.

 
VVS

Jetzt 9-Euro-Ticket in der VVS-App kaufen
Ab sofort startet der Verkauf des 9-Euro-Tickets über 
„VVS Mobil“ - Regionale Busunternehmen verkaufen 
das 9-Euro-Ticket beim Fahrer - Verkehrsunternehmen 
bekommen frühzeitig Abschlagszahlungen
Es ist soweit: Fahrgäste können ab sofort das günsti-
ge 9-Euro-Ticket kaufen – zunächst über die VVS-App. 
Das preisgünstige, bundesweit im gesamten Nahverkehr 
gültige MonatsTicket gilt ab 1. Juni. Die VVS-App ist 
die mit Abstand am häufigsten genutzte Mobilitätsapp 
in der Region Stuttgart. Sie wird von über 600.000 
Fahrgästen regelmäßig genutzt. Täglich werden über die 
App 3 Millionen Fahrtauskünfte abgerufen und mehrere 
zehntausend Tickets gekauft.
Etwas später, aber rechtzeitig vor dem 1. Juni, wird 
das Ticket innerhalb des VVS über Ticket-Automaten 
der SSB, der DB, Go-Ahead, SWEG Bahn Stuttgart und 
WEG verkauft. Auch in den Kundenzentren der größe-
ren Verkehrsunternehmen ist das 9-Euro-Ticket erhältlich. 
Die regionalen Busunternehmen verkaufen das 9-Euro-
Ticket direkt im Bus beim Fahrer. Mehrere Unternehmen 
wie die Ludwigsburger Verkehrslinien haben das Ticket 
bereits freigeschaltet.
„Gemeinsam mit unseren Verkehrsunternehmen ist es 
gelungen, das 9-Euro-Ticket so frühzeitig anzubieten. 
Das Interesse ist unglaublich groß. Wir wollen das Ticket 
nicht nur online anbieten. Gerade Kunden, die erstmals 
seit längerem wieder mit Bahn oder Bus fahren wollen 
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und nicht so internetaffin sind, sind uns sehr wichtig“, 
sagte VVS-Geschäftsführer Horst Stammler.
Der VVS und seine Verkehrsunternehmen haben sich 
dafür eingesetzt, dass die vom Bund initiierte und finan-
zierte Spar-Aktion auch für Stammkunden gilt, die dem 
ÖPNV in der Krise die Treue gehalten haben. Abonnen-
ten, Inhaber von JahresTickets und StudiTickets können 
in den drei Sommermonaten ebenfalls für nur 9 Euro in 
ganz Deutschland fahren.

Günstig unterwegs im gesamten deutschen Nahverkehr
Das 9-Euro-Ticket wird als MonatsTicket ausgegeben. 
Es gilt jeweils vom Monatsersten bis zum Ende des 
jeweiligen Monats, also zum Beispiel vom 1. Juni bis 
einschließlich 30. Juni. Für den Juli muss dann ein 
neues 9-Euro-Ticket gekauft werden. Für 9 Euro pro 
Monat können Nutzer damit nicht nur im gesamten Ver-
bundgebiet des VVS, sondern im Nahverkehr in Baden-
Württemberg oder in ganz Deutschland fahren. Dazu 
zählen Straßen- und Stadtbahnen, U- und S-Bahnen, 
Stadt- und Regionalbusse und Regionalzüge (RB, RE, 
IRE). Der Fernverkehr (z. B. ICE, IC/EC oder Flixtrain 
und Nachtzüge) kann mit dem 9-Euro-Ticket nicht ge-
nutzt werden.

Auch Stammkunden werden finanziell entlastet
Am bequemsten haben es VVS-Abonnenten. Wer sich 
en Fahrpreis monatlich vom Konto abbuchen lässt, zum 
Beispiel als Inhaber eines Scool-Abos oder Firmen-Abos, 
wird drei Monate lang automatisch nur mit 9 Euro pro 
Monat belastet. Wer als Abonnent den gesamten Jahres-
preis bereits im Voraus bezahlt hat, dem wird der Betrag 
automatisch erstattet. Alle, die ein JahresTicket oder 
StudiTicket gekauft haben, bekommen eine Erstattung, 
die sie allerdings selbst beantragen müssen, weil die 
erforderlichen persönlichen Daten zur Auszahlung nicht 
vorliegen. Beim Scool-Abo ist der August für Abon-
nenten traditionell kostenlos. Auch in diesem Jahr wird 
Eltern wie üblich nichts abgebucht – das Ticket gilt im 
August aber trotzdem bundesweit.

Einsteigerprämie von 50 Euro sichern und vom 9-Euro-
Ticket profitieren
Alle, die von den Vorteilen von Bus und Bahn profitieren 
und über den August hinaus günstig öffentlich in der 
Region Stuttgart unterwegs sein möchten, empfiehlt der 
VVS das Abo – nach dem Motto „12 Monate fahren, 
10 Monate zahlen“. Wer ein Abo hat, muss sich keine 
Gedanken mehr um das richtige Ticket, teure Spritpreise 
oder den nächsten Parkplatz machen. Jeder, der jetzt 
bis einschließlich August neu ins Abo einsteigt, spart 
sogar doppelt. Zum günstigen Aktionspreis von 9 Euro 
gibt es noch einen 50-Euro-Einkaufsgutschein.

Verkehrsministerium unterstützt Verkehrsunternehmen 
frühzeitig
Der Bund hat das 9-Euro-Ticket im Rahmen des Ener-
gie-Entlastungspakets beschlossen und wird es auch fi-
nanzieren. Für die Verkehrsunternehmen ist aber wichtig, 
dass die Ausgleichsleistungen rasch bei ihnen ankom-
men, damit sie liquide bleiben. Die Fahrgeldeinnahmen 
gehen ab 1. Juni rapide zurück, auch wenn viele zusätz-
liche Kunden gewonnen werden. „Wir freuen uns, dass 
der Bund und das Land die prognostizierten Einnah-
meausfälle durch das günstige 9-Euro-Ticket frühzeitig 
im Juni ausgleichen wollen. Ansonsten hätten wir eine 
große Liquiditätslücke bei den Verkehrsunternehmen. 
Gerade die mittelständischen Busunternehmen sind auf 

die Fahrgeldeinnahmen angewiesen, damit sie ihre Fah-
rer bezahlen und die Busse betanken können“, betonte 
VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger. Er bedankte 
sich für die schnelle Unterstützung durch das Verkehrs-
ministerium Baden-Württemberg. Der VVS ist gerade 
dabei, den Antrag auf Abschlagszahlungen gebündelt 
für alle Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger in der 
Region Stuttgart zu stellen.
Weitere Infos: vvs.de/9euro. Hier finden Interessierte 
auch „FAQ“ mit den am häufigsten gestellten Fragen, 
die regelmäßig aktualisiert werden.

Schulnachrichten

Schönbuchschule
Grundschule Dettenhausen

Jugendverkehrsschule
Fahrradübung
Am 02.05. hat für die Klasse 4a ihre erste Fahrradübung 
am Sportplatz stattgefunden.
Polizisten waren natürlich auch dabei und haben uns 
die Regeln erklärt, damit wir nichts falsch machen. Als 
sie fertig waren, sollten wir auf dem Übungsplatz das 
Rechtsabbiegen, Baustellen umfahren und Vorfahrt ge-
währen üben. Zwischendrin haben die Polizisten uns 
unterbrochen und aus der Übung gerufen, um uns mehr 
zu erklären, dass wir in der Prüfung den wichtigen Kram 
wissen, um an dem Tag nicht durchzufallen.

 
 Foto: Klaus Bardele

Am nächsten Montag, den 09.05. hatten wir unseren 
zweiten Übungstag. Nachdem die Polizisten wieder er-
klärt haben, sollten wir dieses Mal das Linksabbiegen, 
Kreuzungen und Stoppstellen überqueren üben.
Zum Schluss der Übungsstunde haben wir noch ein 
Verkehrsspiel gespielt, das wohl auch in der Prüfung 
drankommt. Im Spiel durfte man fahren, wie man wollte. 
Man musste nur die Regeln einhalten, wenn man einen 
Fehler machte, wurde man rausgeschmissen und musste 
warten, bis alle fertig waren. So sind die ersten beiden 
Tage abgelaufen.
Jona, Kl. 4a

Spendenbereitschaft
Dankeschön!
Vielen Dank an alle Bürger/-innen und Kunden der „Wal-
ter Papierwelt“, die bereits unsere Spendenbox so groß-
zügig gefüllt haben. Das 1. ukrainische Kind hat eine 
Erstausstattung von uns erhalten, für das 2. Kind steht 
die Bestellung kurz bevor. Vielen Dank auch an Hr. 
Walter für sein Entgegenkommen bei der Rechnung und 
seinen Spendenanteil.
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Es ist großartig, so viel Zusammenhalt und Hilfsbereit-
schaft zu spüren. Die Aufnahmegespräche mit den Eltern 
und Kindern sind von großer Dankbarkeit geprägt.
Manuela Kircher, Rektorin

Oskar-Schwenk-Schule
Grund- und Realschule
Waldenbuch

Alle reden von Digitalisierung,  
zukunftsorientierter Bildung und  
Chancengleichheit. Helfen Sie uns!
Wir vom Elternbeirat wollen nicht, dass unseren Kindern 
diese Chance entgeht. Deshalb haben wir eine Flyer-
aktion an unserer Schule initiiert. Der unter „Aktuelles“ 
abgedruckte Flyer wurde an alle Kinder der OSS verteilt. 
Jedes Kind erhielt 5 Stück und kann durch die Weiter-
gabe einen wichtigen Beitrag zu seiner weiteren schu-
lischen Bildung leisten. Der Flyer soll - wenn möglich 
persönlich - an die Nachbarn verteilt werden, um die 
erforderliche Teilnahmequote zu erreichen und um somit 
unseren Kindern das Tor zum schnellen Internet und 
zukunftsorientierter Bildung zu öffnen.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und sagen vielen 
Dank.
Ihr Elternbeirat
Dies ist keine Werbeaktion der Deutschen Glasfaser, 
sondern eine Aktion auf Initiative des Elternbeirates.

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirche

Evang. Pfarramt, Kirchstraße 10, 
Tel. 520713, Fax 520715
Pfarrerin Silvia Kreuser und Pfarrer Martin Kreuser.
Das Pfarramtsbüro ist besetzt 
Di, 15 - 18 Uhr + Do, Fr 9 - 12 Uhr. 
Mehr Infos unter www.evangelische-kirche-dettenhausen.de

Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit Abendmahl 
am 22. Mai, um 10 Uhr in der Johanneskirche mit Pfarre-
rin Martin Kreuser. Thema: Bettlerweisheiten und andere 
Glaubenseinsichten. Lukas 11,5-13
Das Opfer ist für Aufgaben unserer Kirchengemeinde 
bestimmt.
Jeder und jede ist zum Gottesdienst herzlich eingeladen. 
Wir bitten eine Maske zu tragen und Abstände einzu-
halten.
Aufgrund von personellen Engpässen ist der nächste 
gestreamte Gottesdienst erst wieder am 29. Mai.
Am Do. 26. Mai, Himmelfahrt, ist in Dettenhausen kein 
evangelischer Gottesdienst.
Es ergeht herzliche Einladung zum Gottesdienst im Grü-
nen, Ponderosa Waldenbuch. Er beginnt um 10:30 Uhr.

Dettenhausen hilft! – Auch finanziell.
Die in Dettenhausen angekommenen ukrainischen Flücht-
linge brauchen Unterstützung. Die Gemeindeverwaltung 
weist die Angekommenen in ihre neuen Quartiere ein 
und zeigt ihnen auch die wichtigsten Einrichtungen am 
Ort. Vom Landratsamt wird zunächst die Miete übernom-
men, und sie erhalten nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz, solange sie noch keine Arbeit gefunden haben, 
einen verminderten Sozialhilfesatz zum Lebensunterhalt. 
Darüber hinaus besteht weitergehend auch finanzieller 
Unterstützungsbedarf. Lernmittel zum Erwerb der deut-
schen Sprache müssen angeschafft werden, für Reise-
kosten Zuschüsse gewährt werden und in besonderen 
individuellen Notlagen muss auch mit Geld geholfen 
werden. Wer hierfür spenden möchte, erhält eine Zuwen-
dungsbestätigung. Spenden mit dem Vermerk ‚Detten-
hausen hilft‘ bitte an die Evangelische Kirchengemeinde 
Dettenhausen IBAN DE 89 6006 9378 0055 3100 01 
– Pf. M.Kreuser

Orchideen-Wiese erwandern
Förster i. R. Walter Langer führt am Samstag, 21.05. 
um 14 Uhr über eine Orchideen-Wiese am Ortsrand 
von Dettenhausen. Treffpunkt für Naturbegeisterte und 
Blumenliebhaber ist um 14 Uhr am Parkplatz Zäune-
Wörn am südlichen Ende der Tübinger Straße. Die 
fachkundig geführte Wanderung ist kostenlos. Um 
eine Spende für die Renovierung der Johanneskirche 
wird gebeten. Festes Schuhwerk und sicheres Gehen 
im Gelände ist erforderlich.

Tanzen für alle
Wir treffen uns im Gemeindehaus und tanzen unsere 
Folkloretänze aus aller Welt.
Voraussetzung für die Teilnahme ist 3G: geimpft, gene-
sen oder getestet
Freitag 20. Mai im Gemeindehaus, Beginn 19:30 Uhr

Schönbuch-Kantorei
Mo., 23.05. um 20 Uhr in Dettenhausen.

Flötenkreis
Wir proben am Di. 10.05. um 18:30 Uhr im Gemeinde-
haus. Über neue Mitspielerinnen und Mitspieler freuen 
wir uns. Kontakt: Gabriele Bamann Tel. 07157 62792.

Gottesdienst Haus im Park
Mi., 25.05. um 10:15 Uhr

Konfirmandenunterricht
Mi. 25.05. um 16.15 Uhr in der Kirche

Posaunenchor
Proben donnerstags 20 Uhr im Gemeindehaus,
Jungbläser um 19:30 Uhr.

Gospelchor
Wir treffen uns jeden Donnerstag um 20 Uhr in der Jo-
hanneskirche zur Chorprobe.

Probenwochenende am 21.+22.05. im Gemeindehaus.

Einkehr unter der Rotbuche

 
Endlich wieder in froher Runde! Foto: Ingo Teltschik


